
Aufzeichnungspflichten von Wirtschaftsdünger nach der Verbringungsverordnung (Stand 28.1.2025) 
 

Bundes-
land 

Mitteilungs-
pflicht 

einmalig als 
Inverkehrbrin

ger 
registrieren 

Aufzeichnungs-
pflicht  

(Lieferschein 
erstellen) 

Termine  
Aufzeichnungspflicht 

Wer muss  
den 

Lieferschein 
vorliegen 
haben? 

Melde-
pflicht  

Termine 
Meldepflicht  

Wer muss 
melden? 

An welche 
Stelle 

leite ich die 
Meldungen/ 

Auf-
zeichnungen? 

weitere Infos 

Sachsen 

Schriftlich 
per 

Formular 
nach § 5 

Schriftlich per 
Formular oder 
formlos (in § 3 

geforderte 
Nachweise 

(Lieferscheine, 
Rechnungen, 

Probenergebnisse, 
Exceltabelle...) 

innerhalb eines Monats 
nach Lieferung ausfüllen, 
Lieferscheine drei Jahre 

aufbewahren; Die Daten müssen 
bei einer Kontrolle vorgelegt 

werden können. 

Abgeber, 
Aufnehmer, 
Beförderer 

Schriftlich 
per 

Formular 
nach § 4 

Import: 31.03. 
Import: 

Aufnehmer 

Sächsisches 
Landesamt 
für Umwelt, 

 
Landwirtschaf

t und 
Geologie 

https://www.landwi
rtschaft.sachsen.de/
verordnung-ueber-

das-
inverkehrbringen-
und-befoerdern-

von-
wirtschaftsduenger-

20322.html 
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